
5 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Re gierungsyorlage 

Bundesgesetz vom XXXXX., mit dem die 
Rechtsanwaltsordnung geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Rechtsanwaltsordnung vom 6. Juli 1868, 
RGBl. Nr. 96, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBl. Nr. 673/1976, wird wie folgt geän
dert: 

1. Nach dem § 21 wird folgender § 21 a einge
fügt: 

,,§ 21 a. Jeder Rechtsanwalt ist verpflichtet, vor 
Aufnahme seiner Berufstätigkeit dem Ausschuß der 
Rechtsanwaltskammer nachzuweisen, daß zur Dek
kung der aus dieser Tätigkeit gegen ihn entstehen
den Schadenersatzansprüche eine Haftpflichtversi
cherung bei einem zum Geschäftsbetrieb in Öster
reich zugelassenen Versicherer besteht. Er hat die 
Versicherung während der Dauer seiner Berufstä
tigkeit aufrechtzuerhalten und dies seiner Rechts
anwaltskammer auf Verlangen nachzuweisen. 

Die Mindestversicherungssumme hat 500 000 S 
zu betragen. 

Der Bundesminister für Justiz kann nach Anhö
rung des Österreichischen Rechtsanwaltskammer
tags im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen die Mindestversicherungssumme bis zum 
Fünffachen erhöhen, soweit dies auf Grund der 
Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse erfor
derlich ist." 

2. Der § 45 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 45. Hat das Gericht die Beigebung eines 
Rechtsanwalts beschlossen oder schließt die Bewil
ligung der Verfahrenshilfe eine solche Beigebung 
ein, so hat die Partei Anspruch auf die Bestell~ng 
eines Rechtsanwalts durch die Rechtsanwaltskam
mer." 

3. Nach dem § 45· Abs. 3 wird folgender Abs. 4 
eingefügt: 

"Kann der bestellte Rechtsanwalt die Vertretung 
oder Verteidigung aus einem der im § 10 Abs. 1 
erster Satz zweiter Halbsatz oder zweiter Satz 
angeführten .GrÜnde oder wegen Befangenheit 
nicht übernehmen oder weiterführen, so ist er auf 
seinen Antrag, auf Antrag der Partei oder von Amts 
wegen zu entheben und ein anderer Rechtsanwalt 
zu bestellen. Im Fall des Todes des bestellten 
Rechtsanwalts oder des Verlustes seiner Berechti
gung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft ist von 
Amts wegen ein anderer Rechtsanwalt zu bestel
len." 

4. Dem neuen § 45 Abs.5 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Gleiches gilt in den Fällen des Abs. 4." 

5. Dem § 47 Abs. 1 wird folgender Satz ange
fügt: 

"Auf die für das laufende Kalenderjahr zu zah
lende Pauschalvergütung sind Vorauszahlungen in 
angemessenen Raten zu leisten." 

6. Die Abs. 3 und 4 des § 47 haben zu lauten: 

"Der Bundesminister für Justiz hat im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und 
dem Hauptausschuß des Nationalrats durch Ver-' 
ordnung die Höhe der Pauschalvergütung entspre
chend neu festzusetzen, wenn 

1: sich die wirtschaftlichen Verhältnisse wesent
lich geändert haben, 

2. die Anzahl der jährlichen Bestellungen oder 
der Umfang der Leistungen im Sinn des Abs. 1 um 
mehr als 20 vH gestiegen oder gesunken ist oder 

3. es sich als notwendig erweist, die Vergütung 
für die Leistungen im Sinn des Abs. 1 dort,wo 
keine gesetzlichen Tarife bestehen, der Entlohnung 
anzunähern, die nach' den Standesrichtlinien der 
Rechtsanwälte als angemessen angesehen wird. 
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2 5 der Beilagen 

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Verinde
rung im Sinn des Abs. 3 Z 1 oder 2 eingetreten ist, 
ist von jenem Zeitpunkt auszugehen, bis zu dem 
diese Umstände bei der letzten Neufestsetzung 
berücksichtigt worden sind." 

7. Im § 50 Abs.2 Z 1 : sind nach dem Wort 
"Witwe" die Worte "beziehungsweise der Witwer 
(der geschiedene Ehegatte)" und in der Z 4 nach 
dem Wort "Witwe" die Worte "beziehungsweise 
des Witwers (des geschiedenen Ehegatten)" einzu
fügen. 

8. Im § 50 Abs.2 Z 2 sind in Iit. d der Begriff 
"Witwenversorgung" durch den Begriff "Wit:wen
(Witwer-)versorgung" zu ersetzen, nach dem Wort 
"Witwe" die Worte "beziehungsweise dem Wit
wer" einzufügen, der Punkt durch einen Strich
punkt zu ersetzen und danach folgende lit. e anzu
fügen: . 

"e) im Fall der Versorgung des ge~chiedenen 
Ehegatten, daß 
aa) der verstorbene Rechtsanwalt zur Zeit 

des Todes Unterhalt (einen Unterhalts
beitrag) auf Grund eines gerichtlichen 
Urteils, eines gerichtlichen Vergleichs 
oder einer vor Auflösung qer Ehe einge- . 
gangenen vertraglichen Verpflichtung 
zu leisten hatte, sofern und solange der 
geschiedene Ehegatte nicht eme neue 
Ehe geschlossen hat, 

bb) das auf Scheidung lautende Urteil den 
Ausspruch nach § 61 Abs. 3 Ehegesetz . 
enthält, 

cc) die Ehe mindestens fünzehn Jahre 
gedauert und 

dd) der Ehegatte im Zeitpunkt des Eintritts 
der Rechtskraft des Urteils auf Auflö
sung der Ehe das 40. Lebensjahr vollen
det hat. 

Die unter lit. dd genannte Voraussetzung ent
fällt, wenn 

der Ehegatte seit dem Zeitpunkt des Eintritts der 
Rechtskraft des Urteils erwerbsunfähig ist oder 

nach dem Tod des Rechtsanwalts eine Waisen
rente im Sinn der Z 1 anfällt, sofern dieses Kind 
aus der aufgelösten Ehe stammt oder von den Ehe
gatten gemeinsam an Kindes Statt angenommen 
worden ist und das Kind in allen diesen Fällen im 
Zeitpunkt des Todes des Rechtsanwalts ständig in 
Hausgemeinschaft mit dem anspruchsberechtigten 
Ehegatten lebt. Das Erfordernis der ständigen 
Hausgemeinschaft entfällt bei nachgeborenen Kin
dern." 

Artikel 11 

(1) ·Dieses Bundesgesetz tritt mit 30. September 
1983 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister 'für Justiz, hinsichtlich des 
Art. I Z I, 5 und 6 im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Finanzen, betraut. 
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5 der Beilagen 3 

, VORBLATT 

Problem: 

Der Verfassungsgerichtshof hat den § 45 Abs, 1 der Rechts'anwaltsordnung mit der Begründung auf
gehoben, daß diese Bestimmung dem zur Pflichtverteidigung berufenen Rechtsanwalt einen ganz allge
mein gehaltenen Rechtsanspruch eröffne, über ein von ihm gestelltes Begehren auf Abberufung zu ent
scheiden; dafür finde sich im Gesetz kein Entscheidungsmaßstab. Diese Aufhebung tritt mit 30. September 
1983 in Kraft. 

Ziel: 

Mit dem Gesetzesentwurf soll in erster Linie eine diesem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs ent
sprechende Gesetzeslage geschaffen werden. Außerdem sollen dringliche Anliegen I der österreichischen 
Rechtsanwaltschaft einer gesetzlichen Regelung zugeführt werden. . 

Inhalt: 

Konkretisierung der Fälle, in denen ein zur Verfahrenshilfe bestellter Rechtsanwalt zu entheben 
und ein anderer zu bestellen ist. 
Einführung einer gesetzlichen Berufshaftpflichtversicherung für Rechtsanwälte, 
Anpassung der Rechtsanwaltsordnung an das Eherechts-Änderungsgesetz, 
Gleichstellung der versorgungsrechtlichen Ansprüche von männlichen und weiblichen Rechtsan
wälten, 
KlarsteIlung der Bemessungsgrundlage' für die Berechnung der Höhe der Pauschalvergütung und 
gesetzliche Regelung deren vorschußweiser Zahlung in Raten, 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine, 

5 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 9

www.parlament.gv.at



4 5 der Beilagen 

Eiläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
Vom 9. Oktober 1982, G 44/80, 51181, den Abs. 1 
des § 45 RAO mit der Begründung aufgehoben, 
daß diese Bestimmung dem zur Pflichtverteidigung 
berufenen Anwalt . ohne Konkretisierung 
bestimmter Anwendungsfälle - einen ganz allge
mein gehaltenen Rechtsanspruch eröffne, über ein 
von ihm gestelltes Begehren auf Abberufung zu 
entscheiJden. Für diesen Anwendungsbereich des 
§ 45 Abs. 1 RAO finde sich kein aus dem Gesetz 
ableitbarer Entscheidungsmaßstab. 

Diese Aufhebung tritt mit 30. September 1983 in 
Kraft. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll 

herigen Praxis' handelt. Ein vermehrter Verwal
tungsaufwand für den Bund ist ebenfalls nicht zu 
erwarten. 

Mit der Vollziehung des entworfenen Bundesge
setzes ist gemäß der Verteilung der Zuständigkei
ten der einzelnen Bundesministerien der Bundesmi
nister für J usti4, hinsichtlich des Art. I Z 1, 5 und 6 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, zu betrauen. Die Zuständigkeit des Bun- ' 
des zur Erlassung dieser bundesgesetzlichen Neu
regelung gründet sich auf die Art. 10 Abs. 1 Z 6 
und 11 B-VG. 

11. Besonderer Teil 

daher in erster Linie eine diesem Erkenntnis des Zum Artikel I 
Verfassungsgerichtshofs Rechnung tragende Geset-
zeslage geschaffen werden. Zur Z 1 (§ 21 a) 

Außerdem sollen gleichzeitig dringliche Anliegen 
der österreichischen Rechtsanwaltschaft einer 
gesetzlichen Regelung zugeführt werden, nämlich 

Einführung einer gesetzlichen Berufshaft
pflichtversicherung, 
Anpassung der Rechtsanwaltsordnung an das 
Bundesgesetz vom 15. Juni 1978, BGBI. 
Nr. 280, über Änderungen des Ehegattenerb
rechts, des Ehegüterrechts und des Eheschei
dungsrechts betreffend die Absicherung der 
pensions- und versorgungsrechtlichen 
Ansprüche des schuldlos gegen seinen Willen 
geschiedenen Ehegatten, 
sowohl hinsichtlich dieser Regelung als auch 
ganz allgemein Gleichstellung der versor
gungsrechtlichen Ansprüche von Mann und 
Frau und 
Klarsteilung der Bemessungsgrundlage für 
die Berechnung der Höhe der Pauschalver
gütung und gesetzliche Regelung deren vor
schußweiser Zahlung in Rat.en. 

Zusätzliche Kqsten erwachsen durch den vorlie
genden Gesetzesentv.:urf, insbesondere auch durch 
die zuletzt genannte Regelung, nicht, da es sich 
hierbei nur um eine gesetzliche Festlegung der bis-

Es ist sowohl im Interesse der rechtsuchenden 
Bevölkerung als auch des einzelnen Rechtsanwalts 
gelegen, daß dieser bei Inanspruchnahme, wegen 
eines durch ein allfälliges Versehen entstandenen 
Schadens durch eine entsprechende Haftpflichtver
sicherung abgesichert ist. Es soll daher, ähnlich wie 
dies etwa bereits für Notare und Wirtschaftstreu
händervorgesehen ist (vergleiche § 22 Notariats-
ordnung, § 16 Wirtschaftstreuhänder-Berufsord
nung), auch für Rechtsanwälte die derzeit nur in 
einer Standesrichtlinie auferl'egte Pflicht zum 
Abschluß und zur Aufrechterhaltung einer Haft
pflichtversic~erung geset;~lich festgelegt werden. 
Die Höhe der Mindestversieherungssumme 
erscheint unter Bedachtnahme auf die derzeitigen 
wirtschaftlichen Gegebenheiten mit 500 000 S als 
angemessen. 

Um die Mindesrversicherungssumme im Bedarfs
fall möglichst rasch an die geänderten wirtschaftli
chen Verhältnisse anpassen zu können, soll - nach 
dem Vorbild des §.17 Wirtschaftstreuhänder
BerufsOrdnung idF der WTBO-Novelle 1982 -
eine betragsmäßig begrenzte Verordnungsermäch
tigung geschaffen werden. Die inhaltliche Deter,mi
nierung entspricht sinngemäß der Regelung bei der 
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5 der Beilagen. 5 

Pauschalvergütung (§ 47 Abs. 3 Z 1), was allerdings 
nicht bedeutet, daß eine Änderung der Pauschal
vergütung immer auch eine Erhöhung der Mindest
versicherungssumme mit sich ziehen muß.' 

Zu den Z 2, 3 und 4 (§ 45) 

Mit dem neu eingefügten vierten Absatz des § 45 . 
soll im Sinn des im Allgemeinen Teil zitierten 
Erkenntnisses 'des Verfassungsgerichtshofs der" Ent
scheidungsmaßstab für die Abberufung eines 
bestellten Rechtsanwalts ausdrücklich. ~ormiert 
werden, indem konkret gesagt wird, in welchen 
Fällen der Rechtsanwalt zu entheben und ein ande
rer Rechtsanwalt zu bestellen ist. Diese Gründe,die 
die Übernahme oder Weiterführung der Vertretung 
(Verteidigung) nicht zulassen und daher eine 
Umbestellung erforderlich machen, sollen auch VOll 

der Partei geltend gemacht werden können. Bis zu r' 
allfälligen Bestellung des neuen Rechtsanwalts 
bleibt der ursprünglich bestellte zur Vertretung 
(Verteidigung) der Partei berufen. 

Kann der bestellte Rechtsanwalt wegen Todes 
oder wegen Verlustes der Berechtigung zur Aus
übung der Rechtsanwaltschaft (zB wegen Verzichts 
oder auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses) sei
nen Aufgaben nicht nachkommen, muß der Aus
schuß von Amts wegen ebenfalls im Rahmen der 
aufrechten Verfahrenshilfe einen anderen Rechts
anwalt bestellen. Auch diese Fälle sollen hier aus
drücklich festgelegt werden. , 

Auf Grund dieser Neuregelung kann der vom 
Verfassungsgerichtshof aufgehobene Abs. 1 in sei
ner bisherigen Fassung neuerlich eingeführt wer-
den. ' 

Die im Abs. 3 geregelten Sonderfälle der Bestel
lung eines Rechtsanwalts in einem anderen 
Gerichtshofsprengel werden durch diese Neurege
lung nicht berührt. 

Der bisherige Abs. 4 bleibt als fünfter Absatz auf
recht. Ergänzend sind hier nunmehr auch die Fälle 
des neuen Abs. 4 zu berücksichtigen. 

Zu den Z 5 ~nd 6 (§ 47) 

Nach dem Wortlaut des bisherigen § 47 Abs. 3 
Z 2 lit. c RAO ist die Höhe der Pauschalvergütung 
neu festzusetzen, wenn die dort angeführten Ver
änderungen "seit der jeweils letzten Neufestset-

zung" mehr als 20 v H betragen. Dieser Wortlaut 
läßt die Deutung zu, daß es für die Beurteilung der 
Frage, ob Veränderungen eingetreten sind, auf den 
Zeitpunkt ·der Erlassung der Verordnung über die 
Neufestsetzung der Pauschalv'ergütung ankomme, 
Da dieser Zeitpunkt naturgemäß von jenem 
abweicht, bis zu dem die materiellen V oraussetzun
gen für die Neufestsetzung der Pauschalvergütung 
festgestt;llt werden konnten, soll im Sinn der bishe
rigen Übung klargestellt werden, daß stets an jene 
Gegebenheiten angeknüpft werden soll, die zuletzt 
zu einer Neufestsetzung geführt haben. Hatte also 
beispielsweise das Ansteigen der Anzahl der Bestel
lungen bis zum Ende eines Kalenderjahres zu einer 
Erhöhung der Pauschalvergütung geführt oder ist 
dabei der für ein bestimmtes Jahr festgelegte 
Anpassungsfaktor gemäß §§ 108 f. ASVG herange-

. zogen worden, so ist bei der Festsetzung einer 
neuen Pauschalvergütung . von diesem Zeitpunkt 
auszugehen. 

In diesem Sinn wurde der bisherige Abs. 3 unter 
Weglassung der durch Zeitablauf überh~lten 
Bestimmungen neu gefaßt und ein neuer Abs. 4 bei
gefügt. 

Gleichzeitig soll, ebenfalls der bisherigen Praxis 
entsprechend, im bisherigen Abs. 1 ergänzend vor
gesehen werden, daß auf die jeweils zum 30. Sep- . 
tember eines jeden Kalenderjahrs zu zahlende,Pau
schalvergütung Vorauszahlungen in angemessenen 
Raten zu leisten sind. 

Zu den Z 7 und 8 (§ 50 Abs. 2) 

Im Sinn der anläßlich der Beschlußfassung über 
das Bundesgesetz vom 15. Juni 1983,BGBI 
Nr. 280, über Änderungen des Ehegattenerbrechts, 
des Ehegüterrechts und des Ehescheidungsrechts 
gefaßten Entschließung des Nationalrats betreffend 
die Absicherung der pensions- und versorgungs
rechtlichen Ansprüche des schuldlos gegen seinen 
Willen geschiedenen Ehegatten ist auch die Rechts
anwalts9rdnung nach. dem Vorbild der' Art. XIV 
bis XXI des erwähnten Bundesgesetzes entspre-
chend anzupassen. . 

Gleichzeitig soll sowohl hinsichtlich dieser Rege
lung als. auch ganz allgemein eine Gleichstellung 
d'er versorgungsrechtlichen Ansprüche von Mann 
und Frau herbeigeführt werden, wie, sie etwa durch 
die 36. ASVG-Novelle, BGBL Nr. 28211981, ver
'wirklicht wurde. 
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ANHANG 

Gegenüberstellung 

Geltende F:lssung Entwurf 

§ 21 a. Jeder Rechtsanwalt ist verpflichtet, vOr Aufnahme seiner Berufstätig
keit dem Ausschuß der Rechtsanwaltskammer nachzuweisen, daß zur Deckung 
der aus dieser Tätigkeit gegen ihn entstehenden Schadenersatzansprüche eine 
Haftpflichtversicherung bei einem zum Geschäftsbetrieb in Österreich zugelasse
nen Versicherer besteht. Er hat die Versicherung während der Dauer seiner 
Berufstätigkeit aufrechtzuerhalten und dies seiner Rechtsanwaltskammer auf 
Verlang,en nachzuweisen. 

Die Mindestversicherungssumme hat 500 000 S zu betragen. 

Der Bundesminister für Justiz kann nach Anhörung des Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertags im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan
zen die Mindestversicherungssumme bis zum Fünffachen erhöhen, soweit dies 
auf Grund der Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse erforderlich ist. 

§ 45. Hat das Gericht die Beigebung eines Rechtsanwalts beschlossen oder § 45. Unverändert. 
schließt die Bewilligung der Verfahrens hilfe eine solche Beigebung ein, so hat 
die Partei Anspruch auf die Bestellung eines Rechtsanwalts durch die Rechtsan-
waltskammer. . 

Die Bestellung für ein Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof oder Ver
waltungsgerichtshof obliegt dem Ausschuß der nachdem gewöhnlichen Aufent
halt der Partei, sonst dem Ausschuß der nach dem Sitz des Gerichtes zuständi
gen Rechtsanwaltskammer. 

Müßte de'r bestellte Rechtsanwalt außerhalb des Sprengels des Gerichtshofs 
erster Instanz, wo er seinen Kanzleisitz hat, tätig werden oder ist der Partei, die 
sich außerhalb dieses Sprengels aufhält, die Zureise zu dem bestellten Rechtsan
walt für eine 'notwendige mündliche Aussprache wegen unüberwindlicher Hin
dernisse oder hoher Kosten unzumutbar, so hat der Ausschuß der nach dem Ort 
der vorzunehmenden Tätigkeit beziehungsweise nach dem Aufenthaltsort der 
Partei zuständigen Rechtsanwaltskammer auf Antrag des bestellten Rechtsan
walts oder der Partei hierzu einen Rechtsanwalt zu bestellen, der im Sprengel 
des Gerichtshofs erster Instanz, wo dieser Ort liegt, seinen Kanzleisitz hat. 

Unverändert. 

Unverändert. 
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Gel t end e ,F ass u n g 

Von jeder Bestellung hat der Ausschuß der Rechtsanwaltskammer in den Fäl
len des Abs. 2 das benachrichtigende Gericht, in den Fällen dßs Abs. 3 das 
Gericht, bei dem das Verfahren in erster Instanz geführt wird, oder, falls ·der 
besteUte Rechtsanwalt bei einem anderen Gericht einzuschreiten hat, dieses zu 
verständigen. . 

§ 47. Der Bund hat dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag für die 
Leistungen der nach § 4S bestellten Rechtsanwälte, für die diese zufolge verfah
rensrechtlicher Vorschriften sonst keinen Entlohnungsanspruch hätten, jährlich 
spätestens zum 30. September für das laufende Kalenderjahr eine angemessene 
Pauschalvergütung zu zahlen. 

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes ist eine Pauschalvergü
tung,von 32 Millionen Schilling jährlich als angemessen anzusehen. 

Der Bundesminister für Justiz hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen und dem Hauptausschuß des Nationalrats durch Verordnung die 
Höhe d~r Pauschalvergütung entsprechend neu festzusetzen, und zwar 

1. wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben; 
2. a) im Lauf des Jahres 1974 für dieses Jahr, wenn seit dem Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes die Anzahl der jährlichen Bestellungen oder der 
Umfang der Leistungen im Sinn des Abs. 1 um mehr als 10 vH gestiegen 
oder gesunken ist, 

b) in der unmittelbaren Folge, wenn seit dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes die unter a) genannten Veränderungen mehr als 20 vH und 

c) in der weiteren Folge, wenn seit der jeweils letzten Neufestsetzun!i. 
diese Veränderungen mehrals 20 vH betragen; oder 

Entwurf 

Kann der bestelIre Rechtsanwalt die Vertretung oder Verteidigung 'aus einem 
der im § 10 Abs. 1 erster Satz zweiter HaJbsatz oder zweiter Satz angefüh.rten 
Gründe oder wegen Befangenheit nicht übernehmen oder weiterführen, so ist er 
auf seinen Antrag,. auf Antrag der Partei oder von Amts wegen zu entheben und 
ein anderer Rechtsanwalt zu bestellen. Im Fall des Todes des bestellten Rechts
anwalts oder' des Verlustes seiner Berechtigung zur Ausübung der Rechtpn
waltschaft ist von Amts wegen ein anderer Rechtsanwalt zu bestellen. 

Von jeder Bestellung hat der Ausschuß der Rechtsanwaltskammer in den Fäl
len des Abs. 2 das benachrichtigende Gericht, in den Fällen des Abs. 3 das 
Gericht, bei dem das Verfahren in erster Instanz geführt wird, oder, falls der 
bestellte Rechtsanwalt bei einem anderen Gericht einzuschreiten hat, dieses zu 
verständigen. Gleiches gilt in den Fällen des Abs. 4. 

. § 47. Der Bund hat dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag für die 
Leistungen der nach § 45 bestellten Rechtsanwälte, für die diese zufolge verfah
rensrechtlicher Vorschriften sonst keinen Entlohnungsanspruch hätten, jährlich 
spätestens zum'30. September für das laufende Kalenderjahr eine angemessene 
Pauschalvergütung zu zahlen. Auf die für das laufende Kalenderjahr zu zahlende 
Pauschalvergütung sind Vorauszahlungen in angemessenen Raten zu leisten'. 

Unverändert. 

Der Bundesminister für Justiz hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen und dem Hauptausschuß des Nationalrats durch Verordnung die 
Höhe der Pauschalvergütung entsprechend neu festzusetzen, wenn 

1. sich die wirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich ge"iindert haben, 
2. die Anzahl der jährlichen Bestellungen oder der Umfang der Leistungen im 

Sinn des Abs. 1 um mehr als 20 vH gestiegen oder gesunken ist oder 
3. es sich als notwendig erweist, die Vergütung für die Leistungen im Sinn des 

Abs. 1 dort, wo keine gesetzlichen Tarife bestehen, der Entlohnung anzunähern, 
die nach den Standesrichtlinien der Rechtsanwälte. als angemessen angesehen 
wird. . 

'" 0-
(1) ... 
tJ::j 

~. 
~ 

(fq 
(1) 
;:s 

'-J 

5 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
7 von 9

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung 

3. wenn es sich als notwendig erweist, die Vergütung für die Leistungen im 
Sinn des Abs. 1 dort, wo keine gesetzlichen Tarife bestehen, der Entlohnung 
anzunähern, die nach den Standesrichtlinien der Rechtsanwälte als angemessen 
angesehen wird. . 

§ 50. Jeder Rechtsanwalt ünd seine Hinterbliebenen haben bei Vorliegen der 
Voraussetzungen und bei Eintritt des Versorgungsfalls . Anspruch 'auf Alters-, 
Berufsunfähigkeits- ünd Hinterbliebenenversorgung. 

Dieser Anspruch ist in den Satzungen der Versorgungs einrichtungen nach 
festen Regeln festzusetzen. Hierbei sind folgende Grundsätze zu beachten: 

1. Anspruchsberechtigt sind nur Rechtsanwälte, die zur Zeit des Eintritts des 
Versorgungsfalls in die Liste einer österreichischen Rechtsanwaltskammer einge
tragen gewesen sind, sowie die Witwe und die Kinder eines Rechtsanwalts,der 
im Zeitpunkt seines Todes in die Liste einer österreichischen Rechtsanwaltskam
mer eingetragen gewesen ist oder einen Anspruch auf eine Yersorgungsleistung 
gehabt hat. 

2. Voraussetzungen für den Anspruch sind 
. a) die Eintragung in der Liste einer österreichischen Rechtsanwaltskam

mer durch insgesamt zehn Jahre; diese Frist erhöht sich auf fünfzehn 
Jahre, wenn ·der Rechtsanwalt erstmals nach Vollendung seines 50. 
Lebensjahrs eingetragen worden ist. Für den Fall der Altersversorgung 
muß der Rechtsanwalt mindestens fünf Jahre ohne Unterbrechung 
unmittelbar vor Eintritt des Versorgungsfalls eingetragen gewesen sein. 
Die Frist von zehn Jahren vermindert sich für den Fall der Berufsunfä~ 
higkeits- und der Hinterbliebenenversorgung auf fünf Jahre, wenn der 
Rechtsanwalt erstmals vor Vollendung seines 50. Lebensjahrs eingetra
gen worden ist; 

b) im Fall der Altersyersorgung die Vollendung des 68. Lebensjahrs; 
c) im Fall der Alters- und der Berufsunfähigkeitsversorgung der Verzicht 

auf die Ausübung der Rechtsanwaltschaft; 

Entwurf 

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Veränderung im Sinn des Abs. 3 Z 1 
oder 2 eingetreten ist, ist von jenem Zeitpunkt auszugehen, bis zu dem diese 
Umstände bei der letzten Neufestsetzung berücksichtigt' worden sind. 

§ 50. Unverändert. 

Dieser Anspruch ist in den Satzungen der Versorgungs einrichtungen nach 
festen Regeln festzusetzen. Hierbei sind folgende Grundsätze zu beachten: 

1. Anspruchsberechtigt sind nur Rechtsanwälte, die zur Zeit des Ei~tritts des 
Versorgungsfalls in die Liste einer österreichischen Rechtsanwaltskammer einge
tragen gewesen sind, sowie die Witwe beziehungsweise der Witwer (der geschie

. dene Ehegatte) und die Kind-er -eines Rechtsanwalts, der im Zeitpunkt seines 
Todes in die Liste eiper österreichischenRechtsanwaltskimmer eingetragen 
gewesen ist oder einen Anspruch auf eine Versorgungs leistung gehabt hat. 

2. Voraussetzungen für den Anspruch sind 
a) die Eintragung in der Liste einer österreichischen Rechtsanwaltskam

mer durch insgesamt zehn Jahre; di~se Frist erhöht sich auf fünfzehn 
Jahre, wenn der Rechtsanwalt erstmals nach Vollendung seines 
50. Lebensjahrs eingetragen worden ist. 'Für den Fall der Altersversor
gung muß der Rechtsanwalt mindestens fünf Jahre ohne Unterbrechung 
unmittelbar vor Eintritt des Versorgungsfalls eingetragen gewesen sein. 
Die Frist von zehn Jahren vermindert sich für den Fall der Berufsunfä
higkeits- und der Hinterbliebenenversorgung auf fünf Jahre, wenn der 
Rechtsanwalt erstmals vor Vollendung seines 50. Lebensjahrs eingetra
gen worden ist; 

b) im Fall der Altersversorgung die Vollendung des 68. Lebensja.hrs; 
. c) im Fall der Alters" und der Berufsul).fähigkeitsversorgung de; Verzicht 

auf die Ausübung der Rechtsanwaltschaft; 
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Geltende Fassung 

d) im Fall der Witwenversorgung, daß' die Ehe vor Vollendung des 
_65. Lebensjahrs des verstorbenen Rechtsanwalts geschlossen worden ist, 
es sei denn, daß der Altersunterschied zwischen dem verstorbenen 
Rechtsanwalt und der Witwe weniger als 30 Jahre beträgt oder daß der 

. Ehe Kinder entstammen. . 

3. Jeder Versorgungsansp;uch wird mit Ablauf des Monats wirksam, in dem 
alle Voraussetzungen des betreffenden Anspruchs erfüllt ·sind. 

. 4. Der Versorgungsanspruch der 'WitWe endet mit ihrer Wiedervereheli-
chung. . . 

5. Der V ersorgungs~nspruch des Kindes endet mit dem der Vollendung des 
19. Lebensjahrs folgenden Jahresletzten; im Fall einer darüber hinausgehenden 
ordnungsgemäßen Berufsausbildung mit deren Abschluß,' spätestens jedoch mit 
dem letzten Tag des Ja'hres, in dein das Kind das 26. Lebensjahr vollendet hat. 

Entwurf ' 

I 

;d) im Fall der Witwen-(Witwer-)versorgung, daß die Ehe vor Vollendung 
des 65. Lebensjahrs des verstorbenen Rechtsanwalts geschlossen worden 
ist, es sei denn, daß der Altersunterschied zwischen dem verstorbenen 
Rechtsanwalt und der Witwe beziehungsweise dem Witwer weniger als 
30 Jahre beträgt oder daß der Ehe Kinder entstammen; 

e) im Fall der Versorgung des geschiedenen Ehegatten, daß 
aa) der verstorbene Rechtsanwalt zur Zeit des Tüdes Unterhalt (einen 

Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtlichen Urteils, eines 
gerichtlichen Vergleichsoder einer vor Auflösung der Ehe einge
gangenen vertraglichen Verpflichtung zu leisten hatte, sofern· und 
solange der geschiedene Ehegatte nicht eine neue Ehe geschlossen 
hat, . ' 

bb) das auf Scheidung lautende l.Jrteil den Ausspruch nach § 61 Abs. 3 
. Ehegesetz erithält, 

cc) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert und, 
dd) der -Ehegatte im Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft des Urteils' ;;: 

auf Auflösung der Ehe das 40. Lebensjahr vollendet hat. ~ 

Die unter lit. dd genannte. Voraussetzung entfällt, wenn 

der Ehegatte seit dem Zeitpunkt des Eintritt~ der Rechtskraft des Urteils' 
erwerbsunfähig ist oder 

nach dem Tod des Rechtsanwalts eine Waisenrente im Sinn der Z 1 anfällt, 
sofern dieses Kind aus der aufgelösten Ehe stammt oder von den Ehegatten 

, gemeinsam an Kindes Statt angenommen worden ist und das Kind in aIIendie
sen Fällen im Zeitpunkt des Todes des Rechtsanwalts ständig in Hausgemein-' 

, schaft mit dem anspruchsberechtigten Ehegatten lebt. Das Erfordernis der stän-
digen Hausgemeinschaft entfällt bei nachgeborenen Kindern.' . 

3 .. Jeder Versorgungsanspruch wird mit Ablauf des Monats wirksam, in'dem 
alle Voraussetzungen des betreffenden Anspruchs erfüllt sind. 

4. Der Versorgungs anspruch der Witwe bezi.ehungsweise. des Witwers (des 
geschiedenen' Ehegatten). endet mit ihrer Wiederverehelichung . 

5. Der Versorgungsanspruch des Kindes endet mit dem der Vollendung des 
19. Lebensjahres folgenden Jahresletzten; im Fall einer darÜber'hinausgehenden 
ordnungsgemäßen Berufsausbildung mit deren Abschluß, spätestens j~doch mit 
dem letzten Tag des Jahres, in dem das Kind das 26.' Lebensjahr vollendet hat. 
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